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BEKANNTMACHUNG 
 
 

3. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes Nr.17 „Am Biedersberg”  
 

in der Kreisstadt Neunkirchen 
 

Der Rat der Kreisstadt Neunkirchen hat gemäß § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB), 
neugefasst in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. I, S. 3634), 
zuletzt geändert durch Art. 6 des Gesetzes vom 27. März 2020 ( BGBl. I S. 587) in seiner 
Sitzung am 30.10.2019 die 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 17 „Am Biedersberg“, 
bestehend aus der Planzeichnung (Teil A), dem Textteil (Teil B) und der Begründung inkl. 
Umweltbericht unter Berücksichtigung der Abwägungsergebnisse (§ 1 Abs. 7 BauGB) aus den 
Beteiligungen der Öffentlichkeit und der Behörden sowie der sonstigen Träger öffentlicher 
Belange und der Nachbargemeinden nach § 3 Abs. 2 BauGB i.V. mit § 4 Abs. 2 BauGB als 
Satzung beschlossen. 
 
Dieser Beschluss wird hiermit gem. § 10 Abs. 3 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. 
 
Mit dieser Bekanntmachung wird die 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr.17 „Am 
Biedersberg“ rechtskräftig. 
 
Die 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr.17 „Am Biedersberg“, bestehend aus 
Planzeichnung (Teil A), Textteil (Teil B) und Begründung inkl. Umweltbericht, kann während 
der üblichen Dienststunden im Rathaus der Stadt Neunkirchen, Oberer Markt 16, 66538 
Neunkirchen, Abt. 160 Stadtplanung, Stadtentwicklung und Vermessung (Eingang 
Alleestraße) eingesehen werden und über den Inhalt wird auf Verlangen Auskunft gegeben. 
Des Weiteren wird die 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr.17 „Am Biedersberg“ auch auf 
der Homepage der Kreisstadt Neunkirchen unter www.neunkirchen.de eingestellt. 
 
Gemäß § 215 Baugesetzbuch werden Verletzungen der in § 214 Baugesetzbuch bezeichneten 
Verfahrens- und Formvorschriften, der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans 
und des Flächennutzungsplans und Mängel der Abwägung unbeachtlich, wenn sie nicht 
innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung dieser Satzung schriftlich gegenüber der 
Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht 
worden sind.  
 
Es wird weiter darauf hingewiesen, dass der Bebauungsplan gem. § 12 Abs.6 KSVG im Fall 
einer Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften des Kommunalselbstverwaltungs-
gesetzes (KSVG) ein Jahr nach der öffentlichen Bekanntmachung als von Anfang an gültig 
zustande gekommen gilt, sofern nicht vor Ablauf der Frist die Bürgermeisterin / der 
Bürgermeister dem Beschluss widersprochen oder die Kommunalaufsichtsbehörde den 
Beschluss beanstandet hat oder der Verfahrens- oder Formmangel gegenüber der Gemeinde 
unter Bezeichnung der Tatsache, die den Mangel ergibt, schriftlich gerügt worden ist. 
 
Die Grenzen der 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr.17 „Am Biedersberg“ können dem 
nachfolgenden Lageplan entnommen werden. 
 
 
Neunkirchen, den 21.8.2020 
Aumann, Oberbürgermeister 
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3. Änderung und Erweiterung











Bekanntmachung 

Am Dienstag, dem 25.08.2020, 17:30 Uhr, findet im Kulturhaus Wiebelskirchen, Keplerstraße 16, 
66540 Neunkirchen, eine öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Ortsrates für den Stadtteil 
Wiebelskirchen-Hangard-Münchwies statt. 
Tagesordnung: 
Öffentlicher Teil 
1 Beschlussfassung über Einwendungen gegen die Niederschrift über den öffentlichen Teil 

der Sitzung des Ortsrates für den Stadtteil Wiebelskirchen-Hangard-Münchwies am 
01.07.2020 

2 Wahl einer Schiedsperson für den Schiedsbezirk 3 - Wiebelskirchen 
3 Städtepartnerschaft Hangard - Enchenberg 
4 Anfragen der Ortsratsmitglieder 
5 Mitteilungen und Verschiedenes 
Nicht öffentlicher Teil 
6 Beschlussfassung über Einwendungen gegen die Niederschrift über den nicht 

öffentlichen Teil der Sitzung des Ortsrates für den Stadtteil Wiebelskirchen-Hangard-
Münchwies am 01.07.2020 

7 Anfragen der Ortsratsmitglieder 
8 Mitteilungen und Verschiedenes 
 
Kreisstadt Neunkirchen 20.08.2020 
Der Ortsvorsteher für den Stadtteil 
Wiebelskirchen-Hangard-Münchwies 
Altpeter 



Bekanntmachung 

Am Mittwoch, dem 26.08.2020, 17:00 Uhr, findet in der Begegnungsstätte der Arbeiterwohlfahrt, 
Bgm.-Regitz-Straße 26, 66539 Neunkirchen, eine öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Ortsrates für 
den Stadtteil Wellesweiler statt. 
Tagesordnung: 
Öffentlicher Teil 
1 Beschlussfassung über Einwendungen gegen die Niederschrift über den öffentlichen Teil 

der Sitzung des Ortsrates für den Stadtteil Wellesweiler am 17.06.2020 
2 Vorstellung Leiter Zentraler Betriebshof Neunkirchen 
3 Anfragen der Ortsratsmitglieder 
4 Mitteilungen und Verschiedenes 
Nicht öffentlicher Teil 
5 Beschlussfassung über Einwendungen gegen die Niederschrift über den nicht 

öffentlichen Teil der Sitzung des Ortsrates für den Stadtteil Wellesweiler am 17.06.2020 
6 Anfragen der Ortsratsmitglieder 
7 Mitteilungen und Verschiedenes 
 
Kreisstadt Neunkirchen 20.08.2020 
Der Ortsvorsteher für den Stadtteil 
Wellesweiler 
Steinmaier 



Bekanntmachung 

Am Mittwoch, dem 26.08.2020, 17:00 Uhr, findet im Ratssaal des Rathauses, Oberer Markt 16, 66538 
Neunkirchen, eine nicht öffentliche Sitzung des Ausschusses für Planung, Umwelt- und 
Naturschutzangelegenheiten statt. 
Tagesordnung: 
Nicht öffentlicher Teil 
1 Beschlussfassung über Einwendungen gegen die Niederschrift über den nicht 

öffentlichen Teil der Sitzung am 17.06.2020 
2 Standortsuche Neubau einer Grundschule in der Innenstadt von Neunkirchen 
3 Anfragen der Ausschussmitglieder 
4 Mitteilungen und Verschiedenes 
 
 
Kreisstadt Neunkirchen 19.08.2020 
Aumann, Oberbürgermeister 



Bekanntmachung 

Am Donnerstag, dem 27.08.2020, 18:30 Uhr, findet im Ratssaal des Rathauses, Oberer Markt 16, 
66538 Neunkirchen, eine öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Ortsrates für den Stadtteil 
Neunkirchen statt. 
Tagesordnung: 
Öffentlicher Teil 
1 Beschlussfassung über Einwendungen gegen die Niederschrift über den öffentlichen Teil 

der Sitzung des Ortsrates für den Stadtteil am Neunkirchen am 18.06.2020 
2 Standortsuche Neubau einer Grundschule in der Innenstadt von Neunkirchen 
3 Planung 2. Halbjahr 2020 
4 Anfragen der Ortsratsmitglieder 
5 Mitteilungen und Verschiedenes 
Nicht öffentlicher Teil 
6 Beschlussfassung über Einwendungen gegen die Niederschrift über den nicht 

öffentlichen Teil der Sitzung des Ortsrates für den Stadtteil Neunkirchen am 18.06.2020 
7 Anfragen der Ortsratsmitglieder 
8 Mitteilungen und Verschiedenes 
 
Kreisstadt Neunkirchen 20.08.2020 
Der Ortsvorsteher für den Stadtteil 
Neunkirchen 
Fröhlich 



Bekanntmachung 

Am Donnerstag, dem 27.08.2020, 17:00 Uhr, findet im Ratssaal des Rathauses, Oberer Markt 16, 
66538 Neunkirchen, eine nicht öffentliche Sitzung des Haupt- und Personalausschusses statt. 
Tagesordnung: 
Nicht öffentlicher Teil 
1 Beschlussfassung über Einwendungen gegen die Niederschrift über den nicht 

öffentlichen Teil der Sitzung am 18.06.2020 
2 Beschlussfassung über Einwendungen gegen die Niederschrift über den öffentlichen/nicht 

öffentlichen Teil  der Sitzung am 30.07.2020 
3 Kriminalitätsentwicklung in der Kreisstadt Neunkirchen 
4 Anfechtung des Feststellungsbescheides Zensus 2011 
5 Vorstellung des Arbeitsbereiches der Quartiersmanagerin Albena Olejnik 
6 Umbesetzung von Ausschüssen und Bestellung von Mitgliedern für die Organe 

stadtbeteiligter Gesellschaften und weiterer Organisationen 
7 Anfragen der Ausschussmitglieder 
8 Mitteilungen und Verschiedenes 
 
 
Kreisstadt Neunkirchen 18.08.2020 
Aumann, Oberbürgermeister 



Bekanntmachung 

Am Montag, dem 31.08.2020, 16:30 Uhr, findet im Sitzungszimmer 1 des Rathauses, Oberer Markt 
16, 66538 Neunkirchen, eine öffentliche Sitzung der Kinderkommission statt. 
Tagesordnung: 
Öffentlicher Teil 
1 Beschlussfassung über Einwendungen gegen die Niederschrift über den öffentlichen Teil 

der Sitzung am 20.01.2020 
2 Situation von Kindern während der Corona- Pandemie 
3 Eltern-Kind-Infoveranstaltung 
4 Vorstellung des Projektes "Open-Sundays" 
5 Sonstige Projekte 
6 Anfragen der Ausschussmitglieder 
7 Mitteilungen und Verschiedenes 
 
 
Kreisstadt Neunkirchen 06.08.2020 
Aumann, Oberbürgermeister 



Bekanntmachung 

Am Dienstag, dem 01.09.2020, 16:15 Uhr, findet im Ratssaal des Rathauses, Oberer Markt 16, 66538 
Neunkirchen, eine nicht öffentliche Sitzung des Grundstücksausschusses statt. 
Tagesordnung: 
Nicht öffentlicher Teil 
1 Beschlussfassung über Einwendungen gegen die Niederschrift über den nicht 

öffentlichen Teil der Sitzung am 17.03.2020 
2 Verkauf eines Grundstücks 
3 Verkauf eines Grundstücks 
4 Abschluss eines Grundstückstauschvertrags 
5 Anfragen der Ausschussmitglieder 
6 Mitteilungen und Verschiedenes 
 
 
Kreisstadt Neunkirchen 18.08.2020 
Aumann, Oberbürgermeister 



Bekanntmachung 

Am Mittwoch, dem 02.09.2020, 17:00 Uhr, findet im Ratssaal des Rathauses, Oberer Markt 16, 66538 
Neunkirchen, eine öffentliche Sitzung des Bau- und Vergabeausschusses statt. 
Tagesordnung: 
Öffentlicher Teil 
1 Beschlussfassung über Einwendungen gegen die Niederschrift über die öffentliche 

Sitzung am 19.03.2020 
2 Auftragsvergaben 
3 Berichtswesen "Auftragsvergabe" 
4 Anfragen der Ausschussmitglieder 
5 Mitteilungen und Verschiedenes 
 
 
Kreisstadt Neunkirchen 21.08.2020 
Aumann, Oberbürgermeister 



Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts des Saarlandes zur Verordnung über das 
Verbot der Prostitution in der Innenstadt der Kreisstadt Neunkirchen 
  
 
Aus dem Urteil des Oberverwaltungsgerichts des Saarlandes vom 7. Juli 2020 – 2 C 70/20 – 
wird die Entscheidungsformel veröffentlicht: 
  
 
Die Verordnung der Antragsgegnerin über das Verbot der Prostitution in der Innenstadt der 
Kreisstadt Neunkirchen, bekannt gemacht am 14.02.2019, wird für unwirksam erklärt. 
Die Antragsgegnerin trägt die Kosten des Verfahrens. 
Das Urteil ist hinsichtlich der Kosten vorläufig vollstreckbar. 
Die Revision wird nicht zugelassen. 
 


